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B e t reff: 

E inrichtung einer Fahrradstraße in der Steubenstraße 
zwischen Dossenheimer Landstraße und Kapellenweg  
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Ausschuss für Klima-
schutz, Umwelt und Mobi-
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Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
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Zusammenfassung der Information:  

Die Ausführungen der Stadtverwaltung zur Einrichtung einer Fahrradstraße in der Steu-
benstraße zwischen Dossenheimer Landstraße und Kapellenweg werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 einmalige Kosten Finanzhaushalt 2023 65.000 
  
Einnahmen:  

 Eine Zuwendung wird beim Regierungspräsidium Karlsruhe 
beantragt. Gemäß LGVFG-RuF wird momentan eine För-
derung in Höhe von 50 % erwartet.  

 

  
Finanzierung:  

 Mittel stehen im Teilhaushalt des Amtes für Mobilität in 
2023 zur Verfügung 

 

  
Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Das Vorhaben ist Bestandteil von Sofortmaßnahmen im Radverkehr, die dem Gemeinderat 
bereits vorgestellt wurden (Drucksache 0180/2022/IV). Daher soll die Steubenstraße zwi-
schen Kapellenweg und Dossenheimer Landstraße im Stadtteil Handschuhsheim im Rah-
men eines beschleunigten Verfahrens als Fahrradstraße geplant und umgesetzt werden. 
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Sitzung des Bezirksbeirates Handschuhsheim vom 22.06.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Handschuhsheim vom 22.06.2023 

5 Einrichtung einer Fahrradstraße in der Steubenstraße zwischen 
Dossenheimer Landstraße und Kapellenweg 
Informationsvorlage 0086/2023/IV 

Herr Singh vom Amt für Mobilität geht anhand einer Präsentation (Anlage 03 zur Drucksa-
che 0086/2023/IV) auf die Informationsvorlage ein. Anschließend stehen er und Herr Hof-
bauer, Leiter des Tiefbauamts, für Fragen zur Verfügung. 

Es melden sich zu Wort: Bezirksbeirätin Schmidt-Sielaff, Bezirksbeirat Laule, Bezirksbei-
rat Heck, Bezirksbeirat Werner, Bezirksbeirat Ortlieb, Stadtrat Rothfuß, Stadträtin Winter-
Horn, Bezirksbeirätin Wendebourg, Bezirksbeirätin Müller-Reiss, Stadtteilvereinsvorsit-
zender Genthner, Kinderbeauftragter Pajonk, Bezirksbeirat Ratzel 

Im Wesentlichen werden Anmerkungen und Fragen zu den Themen Parkplätze (Kraftfahr-
zeuge / Fahrräder), Quartiers-Tiefgarage, Ersatz-Angebot, gerechtere Aufteilung der Flä-
chen, Suchverkehr, Mehrfamilienhäuser (Steubenstraße), Lastenrad-Parkplätze, Ge-
samtverkehrskonzept für Handschuhsheim, Parkplätze (auch für Mitarbeitende) vor Sozi-
alstation / Pflegeheim (Sankt Michael) / Kirche, E-Roller, Radschnellweg (Burgstraße), 
Verbesserung der Anbindung Tiefburg/Ortszentrum durch Steubenstraße als Fahr-
radstraße, Beginn/Ende der Maßnahme, eigene Parkplätze von Gewerbetreibenden, Be-
gegnungsverkehr, Erneuerung Fahrbahndecke Kreuzungsbereich, mehr Sicherheit für al-
le Verkehrsteilnehmenden in einer Fahrradstraße, Verbesserung Verkehrsfluss für Rad-
fahrende, Klimaschutz, weitere Nextbike-Station (für Studierende kostenfrei), Fahr-
radstraße im Westen Handschuhsheims, und Handschuhsheimer Landstraße in eine Rich-
tung befahrbar für Radfahrende besprochen. 

Das Gremium interessiert, wann die Fahrradstraße umgesetzt werden solle. 

Herr Singh erklärt, dass die Steubenstraße im September 2023 umgesetzt werden solle. 

Im Laufe der Aussprache meldet sich ein Bürger zu Wort. Auf Nachfrage der Sitzungs -
leitung beschließt das Gremium, ihm im Rahmen einer Anhörung (gemäß §3 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung für Bezirksbeiräte) das Wort zu erteilen: 

Der Bürger spricht sich eindeutig für die schnelle Einrichtung der Steubenstraße als Fahr-
radstraße vor allem aus Klimaschutz- und Sicherheitsgründen (Vermeidung von Unfällen 
beispielsweise Kreuzung Pfarrgasse/Steubenstraße) aus. 

Die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Steubenstraße wird von Seiten des Gremiums 
kontrovers diskutiert. 

Ein Teil des Gremiums spricht sich zwar für die Maßnahme, aber nicht zu einer Umsetzung 
zum jetzigen Zeitpunkt aus. 



 

Drucksache:  

0 0 8 6 / 2 0 2 3 / I V  . . .  
00350863.docx  

 

- 2.3 - 

Bezirksbeirat Ratzel merkt an, dass die Steubenstraße während der Baumaßnahme Dos-
senheimer Landstraße die einzige Fahrradstraße sein werde und die Umsetzung deshalb 
gerade jetzt sinnvoll wäre. 

Einem Teil des Gremiums bereitet der Wegfall von Parkplätzen Sorge (Vorschlag Quar-
tiersgarage). 

Abschließend stellt Bezirksbeirätin Schmidt-Sielaff folgenden Antrag, über den Vorsit-

zender Richard abstimmen lässt: 

Die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Steubenstraße zwischen Dossenheimer Land-
straße und Kapellenweg soll bis zum Abschluss der Baumaßnahmen Dossenheimer Land-
straße verschoben werden. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 5 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 

Bezirksbeirat Laule betont, dass vor der Sankt Vitus Kirche ein Behindertenparkplatz feh-
le.  

Bezirksbeirätin Müller-Reiss schlägt vor, Parkplätze vor der Sankt Vitus Kirche an Sonn-
tagen für einen begrenzten Zeitraum (falls möglich) zur Verfügung zu stellen. 

Bezirksbeirätin Wendebourg macht auf die unübersichtliche Kreuzung Pfarrgasse / Steu-
benstraße aufmerksam. 

Herr Singh nimmt die Anmerkungen zur Prüfung mit. 

Daraus ergeben sich folgende Arbeitsaufträge: 

Die Verwaltung prüft, ob an der Sankt Vitus Kirche ein Behindertenparkplatz eingerichtet 
w erden kann. 

Die Verwaltung prüft, ob Parkplätze vor der Sankt-Vitus-Kirche an Sonntagen für einen 
begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden können. 

Die Verwaltung überprüft die Kreuzung Pfarrgasse / Steubenstraße hinsichtlich der Si-
cherheit. 

gezeichnet 
Sven Richard 
Vorsitzender 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobi-

lität vom 05.07.2023 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Begründung:  

Das Amt für Mobilität hat durch die Vorlage 0180/2022/IV dem Gemeinderat eine Liste von Sofortmaß-
nahmen im Radverkehr für die Jahre 2022/23 vorgestellt. Die Maßnahme Steubenstraße als Fahr-
radstraße ist Bestandteil dieser Maßnahmenliste. Die Sofortmaßnahmen 2022/23 sind mit den Vertre-
tenden der Interessensgruppe IG Rad und des Radentscheids abgestimmt. 

Die Steubenstraße zwischen Kapellenweg und Dossenheimer Landstraße im Stadtteil Handschuhs-
heim soll im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens als Fahrradstraße geplant und umgesetzt 
werden.  

1. Ve rkehrliche Bedeutung 
Die Steubenstraße verläuft parallel zu der Hauptverkehrsstraße und hat eine untergeordnete 
Funktion im städtischen Verkehrsnetz. Über die Steubenstraße sind überwiegend verkehrsberu-
higte Bereiche erschlossen. Die Steubenstraße ist bereits Teil einer Tempo 30-Zone und eignet 
sich für die Führung einer Radverkehrsachse abseits vom Verkehr. Die Straße ist daher auch Teil 
des RadNETZes Baden-Württemberg. 

Der Streckenzug ist für den Fußverkehr aufgrund der Quellen und Ziele in dieser Straße von hoher 
Bedeutung. Im Verlauf der Straße gibt es verschiedene Ziele wie Cafés, Bioladen, Kirche, Sozial-
station, sowie Grahampark, die durch eine Vielzahl von Menschen besucht werden. Bedingt durch 
das Gehwegparken und Abstellen von Kraftfahrzeugen im Kreuzungsbereich wird die Verkehrs-
qualität für den Fußverkehr derzeit verschlechtert. Im Rahmen des Sicherheitsaudits wurden 12 
Stellen in diesem Streckenzug identifiziert, die durch Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden 
sollen.  

2. Straßenquerschnitt: 
Zwischen Kapellenweg und Pfarrgasse beträgt die Straßenbreite circa 9,7 Meter. Trotz beidseiti-
gen Parkens ist das Begegnen von Fahrzeugen in diesem Bereich gewährleistet. Auch mit Anord-
nung einer Fahrradstraße ist die Beibehaltung dieser Straßenraumaufteilung möglich. Lediglich 
im Kreuzungsbereich sowie bei Zufahrten muss das Parkangebot angepasst werden. 

Der Streckenzug zwischen Pfarrgasse und Lindengasse weist eine Straßenbreite von etwa 7,5 
Meter auf. Aufgrund der aktuell geltenden Rechtslage soll das beidseitige Parkangebot für den 
Kraftfahrzeug-Verkehr entfallen beziehungsweise das Gehwegparken soll unterbunden werden, 
da das Mindestmaß (1,5 Meter) für die Restdurchgangsbreite auf dem Gehweg unterschritten wird. 
Das einseitige Parkangebot auf der westlichen Seite kann weiterhin bestehen bleiben. Auch im 
Bereich zwischen Lindengasse und Untere Kirchgasse ist eine ähnliche Aufteilung des Straßen-
raums festzustellen. 

Die Einmündung Steubenstraße / Untere Kirchgasse weist weitere Sicherheitsdefizite auf. Die 
Verkehrssituation ist angesichts der unklaren Ordnung des Parkraumangebotes unübersichtlich. 
Zudem fehlen bauliche und verkehrsrechtliche Merkmale an dieser Einmündung. 



- 3.2 - 
 

Drucksache:  

0 0 8 6 / 2 0 2 3 / I V  . . .  
00350863.docx  

 

 
Im Rahmen der Sofortmaßnahme wurden die Fußgängerüberwege nicht einbezogen. Diese Que-
rungen werden zu einem späteren Zeitpunkt gesondert behandelt.  

3. Planungsmerkmale: 

Die Steubenstraße ist heute bereits gegenüber den verkehrsberuhigten Bereichen vorfahrtsbe-
rechtigt. Die Vorfahrtsregelung im Kreuzungsbereich Pfarrgasse/Steubenstraße wird angepasst, 
in der die Steubenstraße als Vorfahrtsstraße angeordnet wird. Das Schild sowie Piktogramme 
verdeutlichen die geltende Regelung für die einbiegenden Verkehre.  

Die reine Breite der Fahrbahn soll mindestens 4 Meter betragen. Hinzu kommen die Sicherheits-
streifen, die auch reibungslose Begegnungen von größeren Fahrzeugen ermöglichen. 

Die Parkangebote sowohl für den Kraftfahrzeug-Verkehr als auch das Fahrrad werden gekenn-
zeichnet. Ein Sicherheitsabstand von 0,75 Meter beziehungsweise 0,50 Meter zum ruhenden Ver-
kehr wird durch eine gestrichelte Linie verdeutlicht. Somit können die Dooring-Unfälle zwischen 
Radverkehr und dem ruhenden Verkehr vermieden werden.  

Mit Umsetzung der Maßnahme werden etwa 55 Parkplätze im öffentlichen Raum zur Verfügung 
stehen. Aktuell sind etwa 77 Parkplätze in diesem Straßenabschnitt vorhanden. Von dieser Zahl 
müssen 14 Gehwegparkplätze abgezogen werden, welche gemäß Stand der Technik nicht zuläs-
sig wären. Somit ist von einer geringfügigen Reduzierung der Parkplätze auszugehen. Dafür wer-
den etwa 72 Fahrradstellplätze geschaffen und die Sichtfelder an Kreuzungen wiederhergestellt. 
Die Einrichtung einer Next-Bike Station ist in diesem Bereich vorgesehen.  

4. Umsetzung der Maßnahme 

Für die Maßnahme werden Kosten in Hohe von circa 65.000 Euro geschätzt. Ein unterjähriger An-
trag auf Zuwendung wird bei dem Regierungspräsidium gestellt, da RadNETZ-Maßnahmen zu-
wendungsfähig sind. 

Nach Vorstellung der Maßnahme in den Gremien werden die Beschilderung und Markierungsar-
beit im August/September 2023 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird durch Öffent-
lichkeitsarbeit begleitet, in der sowohl die Anwohnerschaft als auch die Verkehrsteilnehmenden 
auf die Änderung der Verkehrsregelung in der Straße aufmerksam gemacht werden.  

 

Be teiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Eine Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen ist für die Maßnahme nicht vorgese-
hen. Bei der Ertüchtigung der Fußgängerüberwege wird der Beirat einbezogen. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   

N ummer/n: 

( C odierung)  

+  /  - 

b e rührt: 

Z i el/e: 

MO 6 + Mehr Mobilität ohne mehr motorisierten Verkehr 

  Be gründung: 

  
Mit der Maßnahme wird der Umstieg auf den Umweltverbund gefördert und 
dadurch der Anteil an motorisiertem Verkehr gemindert.  

  Z i el/e: 

IM 4 + Klima- und Immissionsschutz vorantreiben 

  Be gründung: 

  
Weniger Autoverkehr reduziert die Luft- und Lärmemissionen in Heidelberg 
und ist ein aktiver Beitrag zum Klima- und Immissionsschutz. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 

Keine 

 

gezeichnet 
Raoul Schmidt-Lamontain 

 
Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 Lageplan 1 
(N ur digital verfügbar) 

02 Lageplan 2 
(N ur digital verfügbar) 

03 Präsentation Bezirksbeirat Handschuhsheim 22.06.2023 
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